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OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
In de r Strafsache 

g e gen - . 

~v e gen Unterschlagung 
I 

Auf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil der 6. kleinen 

Strafkammer des Landgerichts Kassel vom 13 . Juli 1982 
hat der zweite Strafsenat des Ooerlandesgerich-ts Franl(Iurt am i·lain 

in der Sitzung vom 4 . i·iärz 1983, 

an de r teilgenornmen haben : 
Vorsitzender Richter 2m Oberlandesgericht Dr . Oechsler als 

Vorsitzender; 
Richter am Landgericht (abgeordnet) Neveling und Richte r a~ 

Obe rlandesgericht Höcketstaller GIs beisitzende Ric~ter, 

Staats2n~':alt Dr . . ~rlet 2.15 Beamter der Staatsant,·/altsch2.ft , . 

Just!z~leuptsekretjrin RUspeler als Ur!<undsbea~~2 der Gesc~i~ts3~ell! 
fUr R e c h t erkannt: 

Die R.evisi.on des .-\ngeklegten '.!ird auf 
seine Kosten als unbegrlindet verwor~2n . 
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G r ü n d e 

Die Strafkammer hat neben den persönlichen Verhältnissen des Ange
klagten folgenden Sachverhalt festgestellt: 

Von 1937 an gehörte der Familie des Angeklagten ein Gutshof 

in Hillershausen, dessen Grundstilcke teilweise in Nordrhein

Westfalen und teilweise in Hessen liegen . Die Grenze zwi

schen Nordrhein-Westfalen und Hessen ist bei Hillershausen 

auch heute noch teilwei s e durch historische Grenzsteine mar

kiert. Einen solchen historischen Grenzstein, der auf der 

einen Seite reliefartig den Waldecker Stern ünd die Jahres

zahl 1769 zeigt, hebelte der Angeklagte 1978 auf dem zum 

Gut g·ehörenden Grund stück "Im \-liddehagen" eini·ge Meter von 

der Landesgrenze entfernt am Rande ein e s ValdstUcke s aus 

dem Erdreich, in dem er umgestilrzt und mit Moos bedeckt ge

legen hatte. Der Angekl a gte ließ diesen Stein als Erinne

rungsstilck - sein Vat e r verkaufte das Gut - zu seinem Haus

grundstilck schaffen und stellte ihn dort auf , nachdem er 

ihn hatte säubern lassen . Jedenfalls nunmehr war dem Ange

klagten klar , daß es sich hierbei um einen Grenzstein han

delte, der nicht zum Gut gehörte, mithin auch nic~t dessen 

Eigentilmer, seinem ~ater . Gleichwohl behielt er den Stein . 

Das A~tsge ric~t in Ko~bach }:att e den ~ng ek l ~gt all a~ 3 . ~{i rz 192 2 

wegen D i e~stahl s in mi t t elbarer Täte rscl1aft zu e i n er Geldstra fe 

v on 15 T2.ge3s~~~ tzen zu ja 100 ,- D~ · I verurteil t . Das L2.ll.d z 2ric: ~t i:'! 

Kass el h2. t 3.:71 ~ :3. J uli 1982 d i e 3e r 1..l.:fung ei es A~ f;e:':2. 2.;t e::1 ::! i 1: c.-3!~ 

~aß S 3be ve r~;o r~en, ~aJ e r de r Unte r schlagung s chuldi ~ l 3~ . 

-
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Hiergegen hat der Angeklagte fo~m- und fristgerecht Revision ein

gelegt. Mit der Rüge der Verletzung des materiellen Rechts macht 

der Angeklagte geltend, die Voraussetzungen des objektiven Jat

bestandes einer Unterschlagung seien nach dem festgestellten Sach

verhalt nicht vorhanden: Sein Vater habe den umgestürzten Grenz
stein rechtmäßig ersessen und diesen ihm, dem Angeklagten, vor dem 

Abtransport wirksam übereignet. 

r Die riach § 333 StPO zulässige Revision des Angeklagten 
ist nicht begründet . Die Nachprüfung des ange -

fochtenen Urteils auf Grund der Revisionsbegründung hat keinen Rechts- ' 

fehler zum Nachte~l des Angeklagten ergeben hat . Die getroffenen 
Feststellungen tragen eine Verurteilung vregen Unterschlagung des 

vom Ange~gten im Jahre 1973 abtransportierten und in sein Grund-

·stück in die Friedrich- N·au:r:.ann - Straße 54 in 5760 Arnsbe r g 1 ver -

brachten historischen Grenzsteins. -

1 . Zutreffend hat das Landgeric:lt den Grenzstein aus c.e;n Jahre 1769 
als eine fremde Sache angesehen . Zr 'stand nicht im 3igentum des 

Ang~klagten,sonde rn Eigentümer waren die L2nder hessen und Nord-

rheinwestfalen, wovon zutreffend di~ Strafkammer ausgegangen ist 

(sh . auch LG Detmold, Urt. v. 3. 1·1a1. 1978 Az.: 2' S 43/78, \'iO das 
Eigentum der angrenzenden Länder als unstreitig a!lgesehen wurde). 
0e~ Angeklagte hatte entge ge~ den " Ausführungen in de~ Revisions 

begrUndun~ an dem Grenzstein !(ein Eigentum erworben . Da der Grenz 

s"Sein die Jahreszahl 1769 tre. gt und auf der einen Seite reliefartig 
den 'Jaldec~{er Stern zei :;t, ist dav·on 2USZl1.g ,"?;""'.en, c2.:3 der Ste.in ett,/.e, t 

im Jahre 1769 zur Abgren2un~ des FUrste~tums :;aldec~ diente, ~2S bi~ 

1929 selbst~ndig geblieben ist (XisseI , ne\~ere Territor~al - und 

Rec~~3~eschichte des L~rlties ~eSS~I!, 1961, Seite 1G7) . Infol~ed~ssen 
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Dieses Eigentum ging den Ländern auch nicht infolge. der 

Verbindung mit dem Grundstück, das von 1937 bis 1978 dem Vater des 

Angeklagten gehört hat , verloren . Die Frege, 
ob der Grenzstein \'fesentliche r Bestandteil des Grundstücks geworden 

ist, ist seit dem 1. Janua r 1900 n2.ch den Bestimmungen des BGB zu 

entscheiden . Des gilt auch dann, . wenn die Verbindung des Gren7steins 

mit de!!] Grun:lstück schon vorher , hier also etl..;a im Jahre 1769 , er

folgt ist (Staudinger, 10./11. AufI . , Anm. 11 1 - Rdn . 5- zu Artikel 

181 EG13GB) . Bei Herenziehung de r Best i mmungen des BGB i st de!' Grenz
stein jedoch als Sche inbestandtei l im Sinne des § 95 Abs. 1 BGB an-

zusehen . Diese Sonderechtsfähigkeit het der Grenzstein zumindest 

seit Geltung des BUrge rlichen Gesetzbuches erlangt ode:, behalten . 

Von einer.l Scheinbestandteil im Sinne des § 95 Abs. 1 BGB kann des 
halb gesp roc!1en ','ierden, da der Eisentüner des GrundstUc~(S ver

pflichte t war, d i e Abmarkung und das Setzen des Grenzsteins zu 
dulC.en . Das Für3tentüm 1,'ialdeck mi ~ de:Tl Nachb2..Y'12.n.d ','/aren i nso\·,rei t 

Iiutzungsbe r achtigte u~d i12~delt ~ n in Ausübung öf!entlicher Rec~lte . 

So~it li9gt aine Verbi~dU~8 nur Z~ vorUberge~e~de~ :wec~ i!~ Si~!:e 

des ~ 95 Ahs . 1 ~Ga vor . Dai3 die Gr anze berei~s seit Uber 200 J2~re~ 

bes-::eilt, steht de::, Begriff vorU::,erGshend i1 i.c~-:: ent;e6er. (0er-:lbur;, 

D'?s aUrgeY'liche Recht des ueutschen Reic!1.5 t:.r..d P~eu3s=:-'_3 32nd III 

- 5 -



2 Ss 50'"/82 - 5' -

Darüberhinaus sei vermerkt, daß auch die meisten Rech~ vor 1900 

A l ~· . 1 " !J ~ d . l<:aT"ll.ten~ d' V die 'usnahmerege un~ Iür wesen~_lcne Les~an ~e1 e /wenn 1e er-
bindung zu einem 'bloß vorübergehenden Z\veck durch einen dazu 

Berechtigten vorgeno In.r:!en wurde (Bertram , l'Tassauisches . "'i::. 

Privatrecht Seite 32). 

Seit altersher stehen die Grenzzeichen auch lUlter strafrechtlichem 

Schutz (heute siehe § 274 StGB) . Auch \'raren die jeweiligen Eigentümer 

des GrlUldstücks zur Erhaltung verpflichtet. Bei der Betrachtung die 
ser VerpflichtlUlgen ist auch nicht allein auf einen einzelnen Grenz 
stein abzustellen, sondern auf das Gesamt\verk einer Grenzziehung rni t 
all seinen Einrichtlmgen , d . h . den verschiedenen Grenzsteinen. 

2. Der Vater des Ang eklagten hat 2.n dem Grenzstein auch kein Eigentum 

durch Zrsitzung gern . § 937 BGB erlangt. Dem Angeklagten ist zuzu

geben , daß eine Er3itzung nunmehr auch an öffentlichen Sachen \'/ie 

eine~ Grenzstein in Eessen ~ö ~lich ist . Auch n2ch Geltung ' des BGB 
zunä chst 

/ . ...., 

\·rar eine solche :8rsi tZUIl ~/ ausgeschloss8fl"; _~_rti!cel 17 des Aus!ührung s -, 
gesetzes ZULl 3GB fUr das L2.i.1d Hessen (ne g ierttngs o ls.tt von 139 9 Seite 

13 ~ ~~ . ) be~+i rn~ ~ ~ 0.'3.8 o"f~~n ~l i ch e S ~c~ a·l. nur inS O \'ei~ verWußDr~ ../.............. ü ..... _ 4L __ L.. ...... ,. _ ... 0:::; ____ _ c., .:._,--1 __ ....... .:._ '/ _ \.. _.::. ....... L., 

etsessen und mit Rechten belastet werden konnten , als ihre Ee 
stimmung dies zuließ. Danach 1,'r.e.re ein2 :.srsitzung des hier 2.usge 

gtabenen Gre~zsteins nicht m5g1ich 'gewesen . Dieser Artike! ist 

je.doch heute nicht illehr in Kr3.ft . 

3ine Ersitzun g durch den Vater de s Ang~kl agten 3cl:ei tart darGn , 

937 Ab s . 2 aG~ ) . Ei~ e 

Zr-sitzun .:: !-: orU'l te nu r i n Ee t r2.cht kO!:ice r., 'denn d ie Z';[e c l<.: ;~bu!!de ~! l ei t 

der S& c ~~ e n ic~ t be~(a~nt ;2 ~~e se~ i st . 2 2~it ~ i rd e ine -lo - j ähri ; ,i 

g l 'eich:: as tell t (~nr~ ecce~J.3 - ~·:ipp - ';;'01:=, L2:i r ·:Ju c :: c~:::.s 2:ir S:? !' l i cl: 2!1 

Rec i!t~ 19 5~ § 71 Fußnot e 2) . Da ~2 C ~1 d 2~ Urteilsgr Und en f est~es t e~l~ 

h i 3t ori sc>.e G:- sl!z::: t e 2. :12 ma :,~( i. 21 ... t is t , : ( J1 : :tl t~ es!" ~i;:!.::': e !:' de 5 .- ~~-: .. : ~ 

\ l [!~ -: ~r: U:lsch',',er C.ei.1 S t 9 i n 2. 15 ;1 i 3tO ~"" ~ .3C ~: -= r.. :~ !:'e~-:= ,J~ 2 ':"::' ':;~~ : : -=: ',:: .~ !! . 
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Denn er kon~te den Stein mit den anderen noch an der Grenze stene~

de~ Steinen olU1e weiteres vergleichen. Auch wenn der Stein umgestürzt 

und mit Hoos bedeckt war , ko~nte d.urcn eine einfache Säuberung die 

Jahreszahl lL"1d das Relief des 'iral~decker Sterns erl(annt '.'/erden . Da 

der Vater des Angel(lagten zumindest grob fahrlässig von seinem Eigen

besitz ausgegangen ist, insOlveit besteht eine Nachforschungspflicht, 

\'Iar er nicht gutgläubig. Eine Ersitzung kam deshalb nich t in Betra cht. 

Der Angeklagte ha-c an dem Grenzstein auch kein Eigentum nach § 932 

BGB erlangt . Ein gutgläubiger Erwerb scheitert schon aaran, daß 

dem Amgeklagten zumindest grob fahrlässig lL"1bekannt gebJ,ieber. i,<;t, 

daß sein Vater nicht Eigentümer des Steins und damit dessen Eü,

\'lilligu..11g zurn AbtrCinsport unbeachtlich war . Ins OI'/e i t gelten für den 

Angekla gten die gleichen Naß stä be ':iie für den Vater, der den Stein 

ersessen haben \'1011 te. \'lie bereits ausgeführt, . konnte ohne besondere 

nühe eier Stein als Grenzstein und damit im Eigentui:1 der angrenzend.en 
Länder erl(31U1t '.'Ierden . 

EEzlig lich de},. ... Gu tg l 2.uo i gkei t r:;uß auch C,,2 r auf hing e':.rie se:l ','j2r-:ie11, 

daß in den le t zten J ahren insbesondere historisc~e Grenzsteine unter 
den. besondere!1. Schutz de r Länc.er ges·tellt :,..urc.e:1.. So ha t der 

~essische ~ii~ister f ür Nirtscllaft und Tech~ik eine Erfas sun~ zum 

Nach~ei3 h~stori3char Grenzrnar!cen EO ' 4.07 . 1973 ~it den entsprecilen~ell 
,\ 'us ';-u-'-nru'1 J ~ '0.:) - +-; mmu· ..... r-~n anrre orri""\.:l..!.. n..:. ! r=::: ..... '::' .... .... :: 1 • .;..1. .:::,__ __ 0 -.... .1..1. ..... L. (Staatsanzeige!"' für das ~and Ees3en 

3 . Der Angekl agte ha t auch s c11u l~h2ft g 9ha~d 21t. ~2 cht 3fshle rfrei l1at 

~as Lantg aricht ~e 5 t;25te llt , ~a i3 t SQ An~s~!3 gt 8~ ~u:~ klar ~:ar, daß 
. 

2; 1"' 2i.:1en ;} r2 :!.z5-tc i":1 .~i t=e!lO:!i :~e!l !'-'.::. "t-:: e. Di e '.lei te :' =s2G :e~e ':s ~11'L:.J - • 

Gre~ z st e in nictt sei~ ~:n Va t e r els 3i;en~C~ e r des Cu~e 5 g e~! ~ ~~ G , 

- 7 - j 
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Angeklagte habe von Anfang an den Stein als Grenzstein haben wollen, 

nicht zugrunde gelegt. 

Zutreffend hat das Landgericht aber die Tatbestandsmerkmale des 
§ 246 StGB sO\'lohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht 

als erfUllt angesehen. 

Der Angeklagte hat ge~äß § 473 Abs . 1 StPO die Kosten seiner 

erfolglosen Revision zu tragen. 

C:I Dr. Oechsler 
Vors . Richter am OLG 

Neveling 
Richter am LG 
(abgeordnet) 

Höcketstaller 
Richter am OLG 




